
13.1.5 Gewerbesteuergesetz (GewStG) 

Vom 01.12.1936 (RGBl. I S. 979), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 

(BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2013 (BGBl. I S. 556) 

Abschnitt I   Allgemeines 

§ 3   Befreiungen 

Von der Gewerbesteuer sind befreit 

(...) 

6. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem 

Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 

bis 68 der Abgabenordnung). Wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – ausgenommen Land- und 

Forstwirtschaft – unterhalten, ist die Steuerfreiheit insoweit ausgeschlossen; 

(...) 

Abschnitt II   Bemessung der Gewerbesteuer 

§ 9   Kürzungen 

Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen wird gekürzt um 

(...) 

5. die aus den Mitteln des Gewerbebetriebs geleisteten Zuwendungen (Spenden und 

Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der 

Abgabenordnung bis zur Höhe von insgesamt 20 Prozent des um die Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 9 

erhöhten Gewinns aus Gewerbebetrieb (§ 7) oder 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und 

der im Wirtschaftsjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter Voraussetzung für die Kürzung ist, dass 

diese Zuwendungen 

(…) 

b) an eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft, 

Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder 

(…) 

geleistet werden (Zuwendungsempfänger). 

(...) 

 


